
 

Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  

 
 

   
 

  

     
     

    

 

   
 

 
 

 

   

    
  
  
  
   
   
   

 
   
   
   

       
      
        

   

  
   

  
 

  
 

  
 

 
  

 
  

  
  
  

 
  

 
 

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

Oberste Finanzbehörden 
TEL +49 (0) 30 18 682-0             

der Länder 

BETREFF Berechtigungsmanagement für die so genannte vorausgefüllte Steuererklärung 

BEZUG TOP 25 der Sitzung AO III/2013 
ANLAGEN 2 

GZ IV A 3 - S 0202/11/10001
 
DOK 2013/0841868
 

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)
 

Die Finanzverwaltung wird Anfang 2014 die Möglichkeit eröffnen, zur Erleichterung der 
Erstellung der Einkommensteuererklärungen eine Vielzahl der zu einem Steuerpflichtigen bei 
der Finanzverwaltung gespeicherten Daten einsehen und abrufen zu können. Unter dem 
Stichwort „vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt)“ werden insbesondere solche Daten zum 
Abruf bereitgestellt, die von Dritten an die Finanzverwaltung übermittelt worden sind. Der 
Umfang der bereitgestellten Daten soll sukzessive erweitert werden. 

Um die eigenen bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten abrufen zu können, muss sich 
der Steuerpflichtige im ElsterOnlinePortal anmelden und authentifizieren. Darüber hinaus 
kann der Steuerpflichtige auch Dritte (z. B. seinen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein) 
bevollmächtigen, für ihn seine Daten einzusehen und bei Erstellung der Steuererklärung zu 
verwenden. Dabei ist dem Datenschutz und dem Steuergeheimnis Rechnung zu tragen. Ein
zelheiten zur Freischaltung dritter Personen zum Abruf der VaSt werden auf www.elster.de 
veröffentlicht. Nach erfolgreichem Durchlaufen des Zugangsverfahrens kann der Datenabruf 
sowohl über Dienste der Steuerverwaltung (ElsterOnlinePortal oder ElsterFormular) als auch 
über die Dienste kommerzieller Softwareanbieter erfolgen. 

www.bundesfinanzministerium.de 

mailto:IVA3@bmf.bund.de
http://www.elster.de/
http:www.bundesfinanzministerium.de


 
   

 
    

 
 

 
 

 

 
   

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

Seite 2	 Für Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine soll eine Möglichkeit zur elektronischen Über
mittlung der Vollmachtsdaten an die Finanzverwaltung eingerichtet werden. Die obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben hierfür Muster für eine Bevollmächtigung 
von Steuerberatern und Lohnsteuerhilfevereinen im Besteuerungsverfahren entworfen 
(Anlagen). Die Verwendung dieser amtlichen Muster ist unabdingbare Voraussetzung für die 
elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
gem. Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV). Sollen Vollmachten nicht elektronisch 
an die Finanzverwaltung übermittelt werden, ist eine Verwendung der Muster freigestellt. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Die Muster für eine Bevollmächtigung von Steuerberatern und Lohnsteuerhilfevereinen im 
Besteuerungsverfahren werden in Kürze auch im Formular-Management-System der 
Bundesfinanzverwaltung (https://www.formulare-bfinv.de) bereitgestellt. 

Im Auftrag
 

Dr. Misera
 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/
https://www.formulare-bfinv.de/


________________ 
 

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen. 

Diese Vollmacht gilt nicht für: 

Einkommensteuer. Investitionszulage. 

Umsatzsteuer. das Festsetzungsverfahren. 

Gewerbesteuer. das Erhebungsverfahren (einschließlich des 
Vollstreckungsverfahrens). Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1
 

Nr. 2, Abs. 2 AO.
 die Abfrage bzw. den Abruf von bei der Fi
nanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Körperschaftsteuer.
 
Daten.
 

Lohnsteuer. 
die Vertretung im außergerichtlichen Rechts-

Grundsteuer. 
behelfsverfahren.
 

Grunderwerbsteuer.
 
die Vertretung im Verfahren der Finanzge

Erbschaft-/Schenkungsteuer. richtsbarkeit.
 
das Umsatzsteuervoranmeldungs die Vertretung im Straf- und Bußgeldverfah
verfahren. ren (Steuer).
 
das Lohnsteuerermäßigungsverfahren.
 

Bekanntgabevollmacht: 

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen 
Verwaltungsakten. 

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Vollstreckungsankündigungen und 
Mahnungen. 

Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet, 
aber 

nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor _______________. 
6nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e ______________ . 

7Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist . 

8 Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.
oder 

nur soweit diese dem/der o.a. Bevollmächtigten erteilt wurden.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdaten
bank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt werden. 

, _____________________________ 
9 Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber/-in

Vollmachtgeber/-in1 

IdNr.2, 3 

Geburtsdatum 
Vollmacht4 

zur Vertretung in Steuersachen 

Bevollmächtigte/r 

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht dazu befugten Berufsträger/innen 

wird hiermit bevollmächtigt den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen
heiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten5. 





 





1 Bei Ehegatten sind zwei Vollmachten ab- bzw. einzugeben. 

2 Bei Körperschaften, Vermögensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften sind bis zur Vergabe der 
WIdNr. die derzeitig gültigen Steuernummern anzugeben. 

3 Die Steuernummern der/des Vollmachtgeber/s sind in der Vollmachtsdatenbank zu erfassen. 

4 Diese Vollmacht regelt das Außenverhältnis zum Finanzamt und gilt im Auftragsverhältnis zwischen 
Bevollmächtigtem und Mandant, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

5 Die Vollmacht umfasst insbesondere die Berechtigung 
�	 zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen jeder Art, 
�	 zur Stellung von Anträgen in Haupt-, Neben- und Folgeverfahren, 
�	 zur Einlegung und Rücknahme außergerichtlicher Rechtsbehelfe jeder Art sowie zum
 

Rechtsbehelfsverzicht,
 
� zu außergerichtlichen Verhandlungen jeder Art.
 

Die Berechtigung zur Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten im Steuer
schuldverhältnis ist in der Regel nur gegeben, soweit der/die Vollmachtgeber/in hierzu ausdrücklich bevoll
mächtigt hat (Hinweis auf § 122 Abs. 1 Satz 3 AO).
 

6 Soweit für einen künftigen Veranlagungszeitraum/-stichtag von einer allgemeinen Verlängerung der 
Abgabefristen profitiert werden soll, ist dies nur möglich, wenn erneut ein zur Hilfeleistung in Steuersachen 
Befugter (§§ 3, 4 StBerG) beauftragt (und ggf. bevollmächtigt) wird. 

7 Ein Widerruf der erteilten Vollmacht wird dem Finanzamt gegenüber erst wirksam, wenn er ihm zugeht (vgl. § 80 
Abs. 1 Satz 4 AO). 

8 Das Erlöschen von Vollmachten, die nicht mittels einer Vollmachtsdatenbank der Steuerberaterkammern an das 
automationsgestützte Berechtigungsmanagement der Finanzverwaltung übermittelt worden sind, ist gesondert 
anzuzeigen. 

9 Bei Körperschaften, Vermögensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften ist die Vollmacht vom 
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 



Erläuterungsbogen für den Vollmachtgeber 

Hinweise der Finanzverwaltung 

Die von Ihnen auf dem beiliegenden Formular erteilte Vollmacht umfasst auch die 
Berechtigung zur elektronischen Abfrage steuerlicher Daten, die die Finanz
verwaltung in Ihrem Steuerfall zum Datenabruf bereitgestellt hat, wenn Sie dies 
nicht ausdrücklich ausgeschlossen haben. Eine Berechtigung zum Datenabruf ist 
aber erforderlich, wenn Ihr Bevollmächtigter in Ihrem Fall die Möglichkeit der 
„vorausgefüllten Steuererklärung“ nutzen soll. 

Die Daten der Vollmacht werden vom Bevollmächtigten elektronisch an die Fi
nanzverwaltung übermittelt. Die Vollmachtsdaten und etwaige Änderungen dieser 
Daten können von der Finanzbehörde erst dann berücksichtigt werden, wenn sie 
technisch zutreffend übermittelt und in den entsprechenden Programmen erfasst und 
freigegeben wurden. 

Während einer technisch bedingten Übergangszeit nutzt die Finanzverwaltung die 
elektronisch übermittelten Daten der Vollmacht ausschließlich als Grundlage für die 
Prüfung der Berechtigung zum Datenabruf im Rahmen der „vorausgefüllten Steuer
erklärung“. Sie werden dann von der Finanzverwaltung schriftlich darüber unter
richtet, dass Ihr Bevollmächtigter künftig Ihre steuerlichen Daten im Rahmen der 
„vorausgefüllten Steuererklärung“ abrufen darf. In dieser Übergangszeit kann eine 
Beschränkung der Berechtigung auf Abruf von Daten eines bestimmten Veranla
gungszeitraums nicht erfolgen. Lediglich die Dauer der Abrufberechtigung kann 
beschränkt werden. 

Sie können der Abrufberechtigung Ihres Bevollmächtigten gegenüber der Fi
nanzverwaltung jederzeit widersprechen. 

Ein über den Datenabruf hinausgehender und ggf. von Ihrer bisher angezeigten 
Vollmacht abweichender Inhalt Ihrer Vollmacht hat in der Übergangszeit im Ver
hältnis zur Finanzverwaltung nur dann Wirkung, wenn er der zuständigen Finanz
behörde gesondert übermittelt wurde. Nach dem Ablauf der Übergangszeit wirkt die 
Vollmacht im Verhältnis zur Finanzverwaltung in vollem Umfang. 

Wird die Vollmacht als Grundlage für die Berechtigung zum automatisierten Abruf 
von Daten in einem Verwaltungsverfahren in Steuersachen verwendet, sind die Ab
rufe nach den allgemein geltenden Grundsätzen gemäß §§ 6, 7 der Steuerdaten-
Abrufverordnung von der Finanzverwaltung aufzuzeichnen. 
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Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen. 

Diese Vollmacht gilt nicht für: 

Einkommensteuer. die Abfrage bzw. den Abruf von bei der 
Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen das Lohnsteuerermäßigungsverfahren.
 
Daten.
 das Festsetzungsverfahren. 
die Vertretung im außergerichtlichen das Erhebungsverfahren (einschließlich Rechtsbehelfsverfahren. des Vollstreckungsverfahrens).
 
die Vertretung im Verfahren der
 
Finanzgerichtsbarkeit. 

Bekanntgabevollmacht: 

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen 
Verwaltungsakten. 

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Vollstreckungsankündigungen und 
Mahnungen. 

Die Vollmacht gilt für die Dauer der Mitgliedschaft des Vollmachtgebers im Lohnsteuerhilfeverein, 
aber 

nicht für Veranlagungszeiträume vor _______________. 

nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume ______________. 

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist4. 

Bisher erteilte Vollmachten erlöschen. 

Bisher erteilte Vollmachten gelten weiterhin. 

Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch gespeichert und an die 
Finanzverwaltung übermittelt werden. 

 
 
                           

  

Vollmachtgeber/-in1 

IdNr. 

Geburtsdatum 
Vollmacht2 

zur Vertretung in Steuersachen 

(Name des Lohnsteuerhilfevereins) 

wird hiermit bevollmächtigt den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen
heiten zu vertreten, soweit der Lohnsteuerhilfeverein hierzu nach § 4 Nummer 11 StBerG befugt ist3. 

, _____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber/-in 



 
                                                
    

 
    

 
 
   

   
   
   

 
   

  
 

 
   

   
 

1 Bei Ehegatten sind zwei Vollmachten ab- bzw. einzugeben. 

2 Diese Vollmacht regelt das Außenverhältnis zum Finanzamt und gilt im Auftragsverhältnis zwischen 
Lohnsteuerhilfeverein und Mitglied, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

3 Die Vollmacht umfasst insbesondere die Berechtigung 
 zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen jeder Art, 
 zur Stellung von Anträgen in Haupt-, Neben- und Folgeverfahren, 
 zur Einlegung und Rücknahme außergerichtlicher Rechtsbehelfe jeder Art sowie zum
 

Rechtsbehelfsverzicht,
 
 zu außergerichtlichen Verhandlungen jeder Art.
 

Die Berechtigung zur Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten im Steuer
schuldverhältnis ist in der Regel nur gegeben, soweit der/die Vollmachtgeber/in hierzu ausdrücklich bevoll
mächtigt hat (Hinweis auf § 122 Abs. 1 Satz 3 AO).
 

4 Ein Widerruf der erteilten Vollmacht wird dem Finanzamt gegenüber erst wirksam, wenn er ihm zugeht (vgl. § 80 
Abs. 1 Satz 4 AO). 
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[bookmark: tmFliessTxt]Die Finanzverwaltung wird Anfang 2014 die Möglichkeit eröffnen, zur Erleichterung der Erstellung der Einkommensteuererklärungen eine Vielzahl der zu einem Steuerpflichtigen bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten einsehen und abrufen zu können. Unter dem Stichwort „vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt)“ werden insbesondere solche Daten zum Abruf bereitgestellt, die von Dritten an die Finanzverwaltung übermittelt worden sind. Der Umfang der bereitgestellten Daten soll sukzessive erweitert werden.



Um die eigenen bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten abrufen zu können, muss sich der Steuerpflichtige im ElsterOnlinePortal anmelden und authentifizieren. Darüber hinaus kann der Steuerpflichtige auch Dritte (z. B. seinen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein) bevollmächtigen, für ihn seine Daten einzusehen und bei Erstellung der Steuererklärung zu verwenden. Dabei ist dem Datenschutz und dem Steuergeheimnis Rechnung zu tragen. Einzelheiten zur Freischaltung dritter Personen zum Abruf der VaSt werden auf www.elster.de veröffentlicht. Nach erfolgreichem Durchlaufen des Zugangsverfahrens kann der Datenabruf sowohl über Dienste der Steuerverwaltung (ElsterOnlinePortal oder ElsterFormular) als auch über die Dienste kommerzieller Softwareanbieter erfolgen.




Für Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine soll eine Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung der Vollmachtsdaten an die Finanzverwaltung eingerichtet werden. Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben hierfür Muster für eine Bevollmächtigung von Steuerberatern und Lohnsteuerhilfevereinen im Besteuerungsverfahren entworfen (Anlagen). Die Verwendung dieser amtlichen Muster ist unabdingbare Voraussetzung für die elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz gem. Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV). Sollen Vollmachten nicht elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden, ist eine Verwendung der Muster freigestellt.



Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Weitere Steuerthemen - Abgabenordnung zum Download bereit. 



Die Muster für eine Bevollmächtigung von Steuerberatern und Lohnsteuerhilfevereinen im Besteuerungsverfahren werden in Kürze auch im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (https://www.formulare-bfinv.de) bereitgestellt.



Im Auftrag 

[bookmark: _GoBack]Dr. Misera





Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.





		Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

		www.bundesfinanzministerium.de











image1.png



